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1. Instanz

Aktenzeichen S 14 U 252/88
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2. Instanz

Aktenzeichen L 17 U 276/91
Datum 27.07.2000

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom
02.10.1991 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. Der Beklagte hat dem KlÃ¤ger die notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten des
Berufungsverfahrens zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob der KlÃ¤ger aufgrund des
Schulwegeunfalles vom 14.07.1986 Anspruch auf Verletztenrente hat.

Der am 13.12.1978 geborene KlÃ¤ger, der albanischer VolksangehÃ¶riger ist, wurde
am 14.07.1986 auf dem Weg zur Volksschule â�¦, NÃ¼rnberg vom
FrontstoÃ�fÃ¤nger eines PKW erfasst und blieb bewusstlos liegen. Der
Durchgangsarzt Dr.H â�¦ diagnostizierte ein SchÃ¤delhirntrauma
(Durchgangsarztbericht vom 14.07.1986 der 2. Chirurgischen Klinik des Klinikums
NÃ¼rnberg). Der KlÃ¤ger befand sich deswegen bis 29.07.1986 in dieser Klinik. Im
Abschlussbericht vom 31.07.1986 lautete die Diagnose: "Commotio cerebri mit
schweren AllgemeinverÃ¤nderungen im EEG Ã¼ber 10 Tage, Enuresis nocturna".
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Am 14.04.1987 erlitt der KlÃ¤ger bei einem weiteren (nicht versicherten)
Verkehrsunfall eine Prellung des linken Kniegelenks mit Verdacht auf
PatellalÃ¤ngsfissur (Attest des Allgemeinarztes Dr.A.N â�¦ vom 11.12.1987). Der
KlÃ¤ger verlor im Verlauf des Jahres 1987 die Reaktion auf die Umgebung und das
SprachvermÃ¶gen und befand sich wegen schwerer regressiver
VerhaltensstÃ¶rungen in der Zeit vom 31.08. bis 25.09.1987 in der Kinderklinik und
Poliklinik der UniversitÃ¤t Erlangen-NÃ¼rnberg und vom 28.09. bis 05.10.1987 in
der Fachabteilung fÃ¼r Kinder- und Jugendpsychiatrie des Klinikums NÃ¼rnberg in
stationÃ¤rer Behandlung.

Zur Ermittlung des Sachverhalts zog der Beklagte Befundberichte des Nervenarztes
Dr.B â�¦ (NÃ¼rnberg) vom 07.12.1987 mit der Diagnose "Schwere
VerhaltensstÃ¶rung nach Contusio cerebri", der HNO-Ã�rzte Dr.W â�¦ (NÃ¼rnberg)
vom 16.09.1987 und Dr.F.B â�¦ (NÃ¼rnberg) vom 17.09.1987, der KinderÃ¤rztin
Dr.M.M â�¦ (NÃ¼rnberg) vom 27.09.1987, die medizinischen Unterlagen des
Zentrums fÃ¼r Chirurgie beim Klinikum der Stadt NÃ¼rnberg, der Klinik und
Poliklinik fÃ¼r HNO-Kranke und der Kinderklinik und Poliklinik der UniversitÃ¤t
Erlangen â�� NÃ¼rnberg sowie eine Auskunft der Volksschule NÃ¼rnberg, â�¦ vom
03.02.1988 (incl Schulzeugnisse der 1. und 2. Jahrgangsstufe) bei. AnschlieÃ�end
holte der Beklagte ein Gutachten des Nervenarztes Dr.H.G â�¦ (NÃ¼rnberg) vom
18.02.1988 ein, der die bei dem Unfall vom 14.07.1986 erlittene
GehirnerschÃ¼tterung und deren Folgeerscheinungen als lÃ¤ngst abgeklungen
ansah. Er verneinte einen Zusammenhang der bestehenden psychischen
VerÃ¤nderungen mit dem Unfallereignis vom 14.07.1986, da diese ein dreiviertel
Jahr nach dem Unfall allmÃ¤hlich aufgetreten seien und daher psychogener Natur
seien.

Mit Bescheid vom 15.04.1988 erkannte der Beklagte den Unfall vom 14.07.1986 als
Arbeitsunfall (Wegeunfall) an. Die GewÃ¤hrung einer Rente lehnte er ab, weil
Folgen der erlittenen GehirnerschÃ¼tterung nicht verblieben seien. Die ab
November 1986 aufgetretenen VerhaltensstÃ¶rungen hielt er fÃ¼r psychogen und
damit unfallunabhÃ¤ngig. Den Widerspruch des KlÃ¤gers wies der Beklagte mit
Widerspruchsbescheid vom 15.09.1988 zurÃ¼ck.

Gegen diese Bescheide hat der KlÃ¤ger Klage zum Sozialgericht (SG) NÃ¼rnberg
erhoben und beantragt, wegen der Folgen des Schulwegeunfalls Verletztenrente
vom 14.07.1986 bis 29.07.1986 nach einer Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE)
um 100 vH, vom 30.07.1986 bis 30.04.1987 nach einer MdE von 70 vH und ab
01.05.1987 nach einer MdE um 100 vH zu gewÃ¤hren. Er hat ua vorgetragen, dass
er vor dem Unfall keine psychischen oder hirnorganischen AuffÃ¤lligkeiten gezeigt
habe. Der Unfall habe zu einem Schock gefÃ¼hrt, der den Sprachverlust zur Folge
gehabt habe.

Nach Beiziehung eines Befundberichtes des Nervenarztes Dr.B â�¦ vom 26.05.1989
und Vorlage Ã¤rztlicher Bescheinigungen des Krankenhauses Doboj (Jugoslawien)
vom 17.01.1990/21.05.1990 hat Dr.J.W â�¦ (Klinikum der Stadt NÃ¼rnberg) ein
kinder- und jugendpsychiatrisches Gutachten vom 15.08.1990/11.10.1990/
23.05.1991 erstellt mit der Diagnose: "Autistisch regressives Syndrom bei Zustand
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nach schwerer Commotio cerebri". Er ist von einem Zusammenhang zwischen dem
aktuellen Zustandsbild des KlÃ¤gers und dem Unfall vom 14.07.1986 ausgegangen
und hat ausgefÃ¼hrt, dass sich der KlÃ¤ger bis zum Unfall vom 14.07.1986
problemlos entwickelt habe. Bei dem Unfall selbst kÃ¶nne es im Zusammenhang
mit einem HirnÃ¶dem zu diffusen cerebralen SchÃ¤digungen im Mikrobereich
gekommen sein. Die Commotio sei nicht einfach und unkompliziert gewesen.
Bereits kurze Zeit nach der Entlassung aus der Klinik sei der KlÃ¤ger deutlich
verÃ¤ndert gewesen, was auch aus den Zeugnissen erkennbar sei. Zumindest ab
Ostern 1987 sei der Schulbesuch mit zunehmendem RÃ¼ckzug bis zur vÃ¶lligen
Beteiligungslosigkeit verlaufen. Der weitere Verkehrsunfall vom 14.04.1987 habe
nicht zu einer VerstÃ¤rkung der psychischen Symptomatik gefÃ¼hrt. Eine
Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit werde zumindest ab Oktober 1987 mit 100 vH
angenommen.

Der Beklagte hat sich unter Vorlage eines Gutachtens nach Aktenlage des
Nervenarztes Dr.V â�¦ (Neurologisches Rehabilitationskrankenhaus Gailingen) vom
08.01.1991 gegen diese Auffassung gewandt und ausgefÃ¼hrt, die von Dr.A.W â�¦
gestellte Diagnose eines "autistisch regressiven Syndroms bei Zustand nach
Commotio cerebri" sei zweifellos richtig. FÃ¼r die an den Unfall anschlieÃ�ende
posttraumatische Entwicklung seien aber unfallunabhÃ¤ngige Faktoren denkbar,
wie ein Fehlverhalten der Eltern im hÃ¤uslichen Milieu, die frÃ¼hkindliche
Entwicklung des KlÃ¤gers mit frÃ¼hzeitiger Trennung von den Eltern. Eine MdE in
Folge der erlittenen Hirnverletzung sei fÃ¼r einen Zeitraum von etwa 1 bis 2 Jahren
anzunehmen.

Nach Beiziehung der Akte der Staatsanwaltschaft beim Landgericht NÃ¼rnberg-
FÃ¼rth (Unfall vom 14.04.1987) und Vorlage eines Arztberichtes des
Krankenhauses Doboj vom 01.06.1991 hat das SG die frÃ¼here Lehrerin des
KlÃ¤gers Z â�¦ am 02.10.1991 als Zeugin einvernommen. Sie hat berichtet, dass ihr
in der Zeit bis zum Zwischenzeugnis vom 13.02.1987 noch nichts Wesentliches am
KlÃ¤ger aufgefallen sei. Dies habe sich aber etwa Mitte MÃ¤rz 1987, also ungefÃ¤hr
einen Monat vor Ostern geÃ¤ndert. Der Junge sei zunehmend teilnahmslos, kaum
ansprechbar geworden. Dieser Zustand habe sich laufend verschlimmert, so dass
man mit ihm praktisch Ã¼berhaupt nichts habe anfangen kÃ¶nnen.

Das SG hat mit Urteil vom 02.10.1991 den Beklagten verurteilt, dem KlÃ¤ger wegen
der Folgen des Schulunfalles vom 14.07.1987 vom 15. bis 29.07.1986 Unfallrente
nach einer MdE um 100 vH, vom 30.07.1986 bis 30.04.1987 nach einer MdE von 70
vH und ab 01.05.1987 nach einer MdE um 100 vH zu gewÃ¤hren. Es hat sich dabei
vor allem auf das Gutachten des Dr.A.W â�¦ unter gleichzeitiger BerÃ¼cksichtigung
der Aussage der frÃ¼heren Lehrerin des KlÃ¤gers gestÃ¼tzt und angenommen,
dass das beim KlÃ¤ger bestehende autistische regressive Syndrom bei Zustand
nach schwerer Commotio cerebri in ursÃ¤chlichem Zusammenhang zumindest iS
einer wesentlichen Mitverursachung mit dem Schulunfall vom 14.07.1986 stehe.

Gegen dieses Urteil hat der Beklagte Berufung eingelegt und vorgetragen, dass die
psychischen AuffÃ¤lligkeiten des KlÃ¤gers auf den Freizeitunfall vom 14.04.1987
zurÃ¼ckgingen. Er hat auf ein nervenÃ¤rztliches Aktenlagegutachten des Prof. Dr.S
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â�¦ (Herrsching) vom 15.02.1992 verwiesen, der eine Contusio cerebri aufgrund des
Schulwegeunfalls als erwiesen angesehen hat. Mit gewissen Folgeerscheinungen sei
daher zu rechnen gewesen, die aber mit einer MdE von maximal 30 bis 40 vH bis zu
2 Jahren nach dem Unfall zu bewerten seien. Die nach dem April 1987
aufgetretenen psychischen AuffÃ¤lligkeiten stellten eine hochgradige abnorme
Erlebnisreaktion auf den zweiten Unfall vom 14.04.1987 dar.

Der Senat hat Unterlagen des Allgemeinarztes Dr.A.N â�¦ (NÃ¼rnberg),
Krankheitsauskunft der BKK MAN NÃ¼rnberg vom 29.06.1992, Schulunterlagen der
Volksschule NÃ¼rnberg, Befundberichte der NervenÃ¤rztin Dr.D.N â�¦ vom
19.08.1992 und des Kinderarztes Dr.F.E â�¦ (NÃ¼rnberg) vom 24.09.1993,
Krankengeschichte der Erler-Klinik NÃ¼rnberg (Privatunfall vom 14.04.1987) sowie
eine Mitteilung der Stadt NÃ¼rnberg Ã¼ber die Einschulungsuntersuchung des
KlÃ¤gers vom Juli 1985, Atteste des Krankenhauses Tesanj (Bosnien-Herzogovina)
vom 13.03.1997/10.04.1997, die medizinischen Unterlagen der BKK MAN und MTU
MÃ¼nchen und der BKK AEG Schienenfahrzeuge sowie die Betreuungsakte des
Vormundschaftsgerichtes NÃ¼rnberg beigezogen. Er hat ein Gutachten nach
Aktenlage der NervenÃ¤rztin Dr.P â�¦ (Landsberg) vom 03.06.1994 /
20.06.1995/29.11.1996 eingeholt. Sie hat die Diagnose eines autistisch regressiven
Syndroms gestellt, das mit Wahrscheinlichkeit iS der Entstehung wesentlich durch
den Schulunfall vom 14.07.1986 bedingt sei. Es sei zu einer hirnorganischen
BeeintrÃ¤chtigung aufgrund einer Contusio cerebri gekommen. Ein wesentliches
symptomfreies Intervall vom Juli 1986 bis MÃ¤rz 1987 sei nicht anzunehmen, da der
behandelnde Kinderarzt bereits ab Januar 1987 eine Enuresis festgestellt habe, die
eindeutig als VerhaltensauffÃ¤lligkeit einzustufen sei. VerstÃ¤rkend hinsichtlich
psychoreaktiver FolgeschÃ¤den habe sich ein weiterer Verkehrsunfall im April 1987
ausgewirkt, dessen Anteil mit 20 â�� 30 % einzuschÃ¤tzen sei. Daraus ergebe sich
eine dauerhafte MdE von mindestens 70 vH.

Der Beklagte hat Gutachten des Nervenarztes Dr.K â�¦ (MÃ¼nchen) vom
23.09.1994/08.07.2000 vorgelegt. Dieser hat zwar ein SchÃ¤del-Hirn-Trauma
aufgrund des Unfalles vom Juli 1986 bestÃ¤tigt, aber die diagnostische Einordnung
des Krankheitsbildes aus seiner Sicht, da er kein Kinderpsychiater sei, nicht fÃ¼r
aufgeklÃ¤rt erachtet. Der Beklagte hat weiter in seinen SchriftsÃ¤tzen vom
07.03.1996/14.01.1997 den Erstschaden aufgrund des Unfalles vom 14.07.1986 als
ungeklÃ¤rt bezeichnet. Bei der Entlassung aus der stationÃ¤ren Behandlung am
29.07.1986 sei der KlÃ¤ger, ebenso wie bei der ambulanten Nachuntersuchung am
01.08.1986 neurologisch unauffÃ¤llig gewesen. Der Zeitraum von August 1986 bis
MÃ¤rz bzw April 1987 stelle ein symptomfreies Intervall ohne
VerhaltensauffÃ¤lligkeiten dar. Starke VerhaltensauffÃ¤lligkeiten seien erst nach
den Osterferien 1987 und damit nach dem Privatunfall beobachtet worden.
Aufgrund der EEG-Befunde sei eine eindeutige RÃ¼ckbildungstendenz der
erlittenen Gehirnverletzung gesichert. Eine weitergehende organische
HirnschÃ¤digung habe bisher nicht nachgewiesen werden kÃ¶nnen.

Auf Veranlassung des Senats haben Prof. Dr.T â�¦ (Neurologische Klinik der
UniversitÃ¤t WÃ¼rzburg) ein Gutachten vom 14.01.1999 (mit neuroradiologischem
Zusatzgutachten vom 11.01.1999) und Prof. Dr.A.W â�¦ (Klinik fÃ¼r Kinder- und
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Jugendpsychiatrie der UniversitÃ¤t WÃ¼rzburg) ein jugendpsychiatrisches
Gutachten vom 07.12.1999 erstellt. Prof. Dr.T â�¦ hat einen regelhaften
neurologischen Befund vorgefunden und auf deutliche Diskrepanzen zwischen den
erhobenen Befunden und dem nach auÃ�en imponierenden mutistischen
Zustandsbild des KlÃ¤gers hingewiesen. Prof.Dr.A.W â�¦ hat ausgefÃ¼hrt, beim
KlÃ¤ger sei es aufgrund einer chronischen Ã�berforderung, die Folge der
posttraumatischen BelastungsstÃ¶rung und einer zusÃ¤tzlichen psychischen
StÃ¶rung aufgrund einer FunktionsstÃ¶rung des Gehirns sei, zu einer
KonversionsstÃ¶rung mit dem klinischen Bild eines dissoziativen Stupors
gekommen. Eine Simulation, beginnend im Kindesalter und sich fortsetzend im
Erwachsenenalter, hÃ¤lt er fÃ¼r ausgeschlossen bzw in hÃ¶chstem MaÃ�e fÃ¼r
unwahrscheinlich. Die MdE sei bis 29.07.1986 mit 100 vH, bis MÃ¤rz 1987 mit 70
vH, ab Mitte MÃ¤rz 1987 mit 100 vH zu bewerten.

Der Beklagte hat ein Teilanerkenntnis dahingehend abgegeben, dass er dem
KlÃ¤ger Verletztenrente nach einer MdE von 100 vH bis 29.07.1986 und 35 vH bis
31.07.1988 gewÃ¤hrt (AusfÃ¼hrungsbescheid vom 02.07.1997).

Der Beklagte beantragt, das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom 02.10.1991
aufzuheben und die Klage abzuweisen, soweit sie Ã¼ber das Teilanerkenntnis
hinausgeht. Hilfsweise beantragt er, dass im Hinblick auf die spezielle
kinderpsychiatrische Fragestellung â�� wie von Dr.K â�¦ in seiner gutachtlichen
Stellungnahme vom 08.07.2000 vorgeschlagen â�� noch der Kinderpsychiater
Prof.Dr.T â�¦, Aschaffenburg, zum Gutachten von Prof.Dr.W â�¦ gehÃ¶rt wird; dies
vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die bisher eingeholten Gutachten nicht
dahingehend zusammengefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen, dass auch nur von halbwegs
gesicherten Diagnosen bzw von einem halbwegs gesicherten Krankheitsbild
ausgegangen werden kann. Ferner wird beantragt, Herrn Z â�¦ (Mitarbeiter bei der
Fahrbereitschaft des SG WÃ¼rzburg) als Zeugen zu vernehmen zu dem
Beweisthema: Verhalten des KlÃ¤gers und dessen Vaters auf dem Weg zum
GerichtsgebÃ¤ude am 25.02.1997, vgl Schriftsatz des Beklagten vom 16.02.2000).

Der KlÃ¤ger beantragt, die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Sozialge
richts NÃ¼rnberg vom 02.10.1991 zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten der Beklagten, der
Gerichtsakten erster und zweiter Instanz sowie der beigezogenen Akte des Amtes
fÃ¼r Versorgung und FamilienfÃ¶rderung NÃ¼rnberg Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung des Beklagten ist zulÃ¤ssig.

Da der KlÃ¤ger prozessunfÃ¤hig ist (Â§ 71 Abs 6 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG â��
iV mit Â§ 53 Zivilprozessordnung â�� ZPO -), hat das Amtsgericht NÃ¼rnberg â��
Vormundschaftsgericht â�� auf Antrag des Senats den Vater des KlÃ¤gers â�¦ mit
Beschluss vom 05.04.2000 gemÃ¤Ã� Â§ 1896 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch (BGB)
zum Betreuer bestellt. Dieser hat Rechtsanwalt â�¦ fÃ¼r die Vertretung vor dem
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Senat bevollmÃ¤chtigt.

In der Sache ist die Berufung unbegrÃ¼ndet. Das SG hat zu Recht den Beklagten
mit Urteil vom 02.10.1991 verurteilt, Verletztenrente nach einer MdE um 100 vH
vom 15.07. bis 29.07.1986, 70 vH bis 30.04.1987 und ab 01.05.1987 nach einer
MdE um 100 vH gemÃ¤Ã� Â§Â§ 539 Abs 1 Nr 14 a, 550 Abs 1, 581 Abs 2
Reichsversicherungsordnung â�� RVO â�� zu gewÃ¤hren.

Die Vorschriften der RVO sind gemÃ¤Ã� Â§ 212 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB
VII) noch anwendbar, da Ã¼ber den Eintritt eines Versicherungsfalles vor dem
01.01.1997 zu entscheiden ist.

Der KlÃ¤ger war als SchÃ¼ler einer allgemeinbildenden Schule (Volksschule
NÃ¼rnberg) auf dem Weg von und zur Schule gemÃ¤Ã� Â§ 539 Abs 1 Nr 14 b RVO
gegen Arbeitsunfall (Schulunfall) versichert.

Ein Anspruch auf Verletztenrente setzt nach Â§ 581 Abs 1 Nr 2 RVO voraus, dass die
ErwerbsfÃ¤higkeit eines Versicherten infolge eines Arbeitsunfalles um wenigstens
20 vH gemindert ist. Die Anerkennung eines Arbeitsunfalls setzt voraus, dass die
versicherte TÃ¤tigkeit, das Unfallereignis und die Erkrankung mit Gewissheit
bewiesen sind. Gewissheit bedeutet, dass ein vernÃ¼nftiger, die
LebensverhÃ¤ltnisse klar Ã¼berschauender Mensch keinen Zweifel hat. Ein fÃ¼r
das praktische Leben brauchbarer Grad von Gewissheit, der den Zweifeln
Schweigen gebietet, ohne sie vÃ¶llig auszuschlieÃ�en, genÃ¼gt (Bereiter-
Hahn/Schieke/Mehrtens, Gesetzliche Unfallversicherung, 5. Aufl Anm 10 zu Â§ 8
Sozialgesetzbuch â�� SGB VII). Voraussetzung dafÃ¼r, dass eine
GesundheitsstÃ¶rung als Folge eines Arbeitsunfalles anerkannt werden kann, ist,
dass zwischen der unfallbringenden versicherten TÃ¤tigkeit und dem Unfall ein
ursÃ¤chlicher Zusammenhang besteht (haftungsbegrÃ¼ndende KausalitÃ¤t) sowie
zwischen dem Unfall und der GesundheitsstÃ¶rung (haftungsausfÃ¼llende
KausalitÃ¤t). Die haftungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t ist nach dem in der
gesetzlichen Unfallversicherung geltenden KausalitÃ¤tsbegriff nur dann gegeben,
wenn das Unfallereignis mit Wahrscheinlichkeit im Wesentlichen die Entstehung
oder Verschlimmerung eines Gesundheitsschadens bewirkt hat. Wahrscheinlichkeit
ist gegeben, wenn beim vernÃ¼nftigen AbwÃ¤gen aller UmstÃ¤nde die auf die
berufliche Verursachung deutenden Faktoren so stark Ã¼berwiegen, dass darauf
die Entscheidung gestÃ¼tzt werden kann (Bereiter-Hahn aaO Anm 10.1 zu Â§ 8 SGB
VII).

Diese Voraussetzungen des Anspruchs auf GewÃ¤hrung von Verletztenrente sind
Ã¼ber das vom Beklagten abgegebene Teilanerkenntnis hinaus im Hinblick auf den
Zustand des KlÃ¤gers auf Dauer erfÃ¼llt.

In WÃ¼rdigung der AusfÃ¼hrungen der SachverstÃ¤ndigen Prof. Dr.W â�¦
(Gutachten vom 07.12.1999) sowie zT Dr.P â�¦ (Gutachten vom
03.06.1994/20.06.1995/29.11.1996) und Dr.W â�¦ (Gutachten vom
15.08.1990/11.10.1990/23.04.1991) steht zur Ã�berzeugung des Senats fest, dass
die ErwerbsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers durch die Folgen des Schulwegeunfalls vom
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14.07.1986 fÃ¼r die Zeit ab 15.07.1986 in dem MaÃ�e wie vom SG ausgesprochen
gemindert ist. Der Senat hÃ¤lt das Gutachten des Prof. Dr.W â�¦ vom 07.12.1999,
der neben den Autismus â�� wie er von Dr.W â�¦ und Dr.P â�¦ diagnostiziert wurde
â�� noch den Stupor, dh die vÃ¶llige Interaktionslosigkeit stellt und zu der Diagnose
einer KonversionsstÃ¶rung in Form des dissoziativen Stupors kommt, fÃ¼r
Ã¼berzeugend. Kennzeichnend hierfÃ¼r sind der teilweise oder vÃ¶llige Verlust der
Kontrolle von KÃ¶rperbewegungen, das Fehlen willkÃ¼rlicher Bewegungen und
normaler Reaktionen auf Ã¤uÃ�ere Reize wie Licht, GerÃ¤usche oder BerÃ¼hrung,
das Fehlen von Sprache und spontanen oder gezielten Bewegungen. Muskeltonus,
Haltung, Atmung, gelegentliches Ã�ffnen der Augen und koordinierte
Augenbewegungen zeigen, dass der Patient weder schlÃ¤ft noch bewusstlos ist.
Sowohl sÃ¤mtliche wÃ¤hrend des Gerichtsverfahrens gehÃ¶rten Gutachter wie
auch die vom Vormundschaftsgericht gehÃ¶rte Ã�rztin fÃ¼r Psychiatrie und
Neurologie Dr.W â�¦ im Gutachten vom 08.08.1997 haben ein derartiges
Zustandsbild beschrieben. Der Senat sieht daher die Diagnose der
KonversionsstÃ¶rung als mit Gewissheit gesichert an, so dass es â�� nachdem zwei
fÃ¼hrende Kinderpsychiater mit der Erstellung von Gutachten betraut waren â��
keines weiteren Gutachtens bedarf. Dem Beweisantrag der Beklagten brauchte der
Senat daher nicht zu folgen.

Die Simulation dieses Zustandsbildes schlieÃ�t der Senat in Ã�bereinstimmung mit
der Auffassung des Prof. Dr.W â�¦ aus. Es ist schlichtweg undenkbar, dass der
KlÃ¤ger seit dem Alter von 8 Jahren Ã¼ber inzwischen 14 Jahre hinweg die
StÃ¶rung des vorliegenden AusmaÃ�es, wie sie sich hinreichend deutlich aus den
Beschreibungen der Gutachter ergibt und sie auch bei der mÃ¼ndlichen
Verhandlung vom 25.02.1997 fÃ¼r den Senat erkennbar war, vortÃ¤uscht. Ein Kind
bzw Jugendlicher ist nicht â�� wie der Beklagte darzustellen versucht â��
dahingehend zu dressieren, dass ein mutistisches bzw stuporÃ¶ses Zustandbild
wiederholte Male Ã¼ber Jahre hinweg festzustellen ist. Die Tatsache, dass der
KlÃ¤ger in AnsÃ¤tzen die FÃ¤higkeit zu willkÃ¼rlichen aktiven Bewegungen zeigte,
dass es in unbekannten Situationen bei ihm zu Gleichgewichtsreaktionen, auch zu
Ausgleichsbewegungen kam, bestÃ¤tigt das Bild des dissoziativen Stupors, denn
â�� wie Prof. Dr.W â�¦ darlegt â�� kann es im Rahmen einer dissoziativen StÃ¶rung
von Tag zu Tag oder sogar von Stunde zu Stunde zu einem Wechsel in der
FÃ¤higkeit zu bewusster und selektiver Kontrolle der gestÃ¶rten Funktionen
kommen. Hiermit erklÃ¤rt sich auch das Fehlen von Gelenkversteifungen oder
DekubitalgeschwÃ¼ren und einer VerschmÃ¤chtigung der Muskulatur. Auch ist die
Mitteilung des BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers vom 23.11.1999 hiermit vereinbar,
dass der KlÃ¤ger nunmehr in der Lage sei, ab und zu selbstÃ¤ndig zu laufen bzw
kleinere SÃ¤tze zu Ã¤uÃ�ern.

Die Einvernahme des Zeugen Z â�¦ Ã¼ber Reaktionen des KlÃ¤gers anlÃ¤sslich der
mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 27.02.1997 kann daher zur Erhellung des
medizinischen Sachverhalts nichts beitragen, so dass der Senat dem Beweisantrag
des Beklagten nicht gefolgt ist.

Das beim KlÃ¤ger bestehende Krankheitsbild ist mit Wahrscheinlichkeit durch den
Unfall vom 14.07.1987 verursacht worden. Der Senat schlieÃ�t sich insoweit
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vollinhaltlich den AusfÃ¼hrungen im Urteil des SG an. Danach ist nach der
umfangreichen AnhÃ¶rung der Eltern sowie der 1 1/2 Jahre Ã¤lteren Schwester des
KlÃ¤gers B â�¦ und der Aussage der einvernommenen Zeugin Z â�¦ davon
auszugehen, dass bei dem KlÃ¤ger anamnestisch keine AuffÃ¤lligkeiten in der
GrundpersÃ¶nlichkeit und auch keine Primordialzeichen zu finden sind, die auf eine
mÃ¶gliche zukÃ¼nftige neurotische Entwicklung hinweisen kÃ¶nnten. B â�¦
schilderte ihn als ruhigen und kontaktfreudigen Jungen ohne Aggressionen. Er
besuchte nach seiner RÃ¼ckkehr zu den Eltern in die Bundesrepublik im Alter von 5
Jahren den Kindergarten, ohne dass Besonderheiten in seinem Verhalten deutlich
geworden wÃ¤ren. Der Klasslehrer M â�¦ charakterisiert ihn im Zwischenzeugnis der
ersten Jahrgangsstufe der Volksschule NÃ¼rnberg, als stets vergnÃ¼gten
SchÃ¼ler, der in der Klassengemeinschaft leicht Kontakt fand, sich
kameradschaftlich und vertrÃ¤glich verhielt, im Unterricht aufmerksam und
konzentriert mitarbeitete, sich rege und mit groÃ�em Interesse am
Unterrichtsgeschehen beteiligte und im schriftlichen Bereich Sorgfalt und
Gewissenhaftigkeit zeigte. Er konnte flÃ¼ssig lesen, leicht Zahlenbeziehungen
erfassen und am Deutschunterricht spontan und ideenreich mitwirken. Das
Jahreszeugnis des gleichen Lehrers vom 30.07.1986, am Ende der ersten
Schulklasse, schildert B â�¦ in praktisch gleicher Weise als freundlich und immer
vergnÃ¼gt, den MitschÃ¼lern gegenÃ¼ber als kameradschaftlich und vertrÃ¤glich,
in der Unterrichtsbeteiligung als aufmerksam und konzentriert und sehr interessiert
am Unterrichtsgeschehen. Die damalige Beurteilung wird auch von der
einvernommenen Klassenlehrerin der zweiten Volksschulklasse Z â�¦ als zutreffend
angesehen. Wie ihrer Zeugenaussage zu entnehmen ist, kannte sie den SchÃ¼ler
bereits aus der Zeit der ersten Klasse, in der sie wÃ¶chentlich zwei Stunden
Unterricht zu halten hatte. Sie erlebte den Jungen von der ersten Klasse an als
einen vÃ¶llig normalen SchÃ¼ler wie jeden anderen auch, ohne dass ihr
Besonderheiten an ihm aufgefallen wÃ¤ren. Er sei lediglich in seinem Verhalten
zurÃ¼ckhaltend gewesen, was fÃ¼r einen SchÃ¼ler einer ersten Klasse nicht als
ungewÃ¶hnlich anzusehen ist, noch dazu, wenn sich der Kontakt mit einem Lehrer
wÃ¶chentlich auf zwei Stunden beschrÃ¤nkt. Auch wenn der Lehrerin in der zweiten
Klasse zunÃ¤chst noch keine grÃ¶Ã�eren AuffÃ¤lligkeiten erkennbar wurden, was
bei der groÃ�en Zahl von SchÃ¼lern in den unteren Jahrgangsstufen verstÃ¤ndlich
ist, deutet alles darauf hin, dass beim KlÃ¤ger schon Anzeichen fÃ¼r psychische
VerÃ¤nderungen vorhanden waren, die von den nÃ¤chsten AngehÃ¶rigen in seiner
familiÃ¤ren Umgebung bereits deutlich wahrgenommen werden konnten, ohne nach
auÃ�en hin stÃ¤rker in Erscheinung zu treten. Die Klassenlehrerin hat als Zeugin
unter Eid ausgesagt, der SchÃ¼ler sei zunehmend teilnahmslos geworden, habe
nach und nach Ã¼berhaupt nicht mehr mitgearbeitet, sei kaum ansprechbar und
immer mehr verschlossen und in sich gekehrt gewesen. Dieser Zustand habe sich
laufend verschlimmert und sei schlieÃ�lich so massiv geworden, dass man mit ihm
Ã¼berhaupt nichts mehr habe anfangen kÃ¶nnen. Er habe sich praktisch wie ein
Stein verhalten, so dass er auf alle Versuche, ihn anzusprechen oder zur Mitarbeit
zu bewegen, vollkommen teilnahmslos geblieben sei. Bei einer RÃ¼cksprache habe
die Mutter des SchÃ¼lers von AngstzustÃ¤nden ihres Sohnes berichtet und
erzÃ¤hlt, er sei auch zu Hause in der Familie teilnahmslos. Nach dem Inhalt des
Jahreszeugnisses der Klassenlehrerin vom 26.07.1987 beteiligte sich der Junge nach
den Osterferien am Unterricht Ã¼berhaupt nicht mehr. Er saÃ� still da, sprach seit
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dieser Zeit kein Wort mehr, schrieb keine Zeile und malte auch nicht. Er fehlte sehr
oft und konnte das Klassenziel unter diesen UmstÃ¤nden nicht erreichen. Die
Leistungen in Deutsch als Zweitsprache wurden als ungenÃ¼gend bezeichnet.

Im Hinblick auf diese AusfÃ¼hrungen steht auch fÃ¼r den Senat fest, dass die
psychisch auffÃ¤lligen VerÃ¤nderungen des KlÃ¤gers sich bald nach dem Unfall
anbahnten und ab MÃ¤rz 1987 zunehmend deutlicher in Erscheinung traten.
HierfÃ¼r sprechen die deutlichen Unterschiede in der Zeugnisbeurteilung im
Februar 1987 gegenÃ¼ber Juli 1986 sowie auch die wiederholten HÃ¶rprÃ¼fungen
bereits im Herbst 1986 â�� lt Auskunft des HNO-Arztes Dr.F.B â�¦ (NÃ¼rnberg) am
11.11., 14.11.1986 und 02.02.1987 â�� und eine im Januar dokumentierte Enuresis
â�� Bericht des Kinderarztes Dr.E â�¦ vom 24.09.1993 -, die als
VerhaltensauffÃ¤lligkeit zu bewerten ist, worauf Dr.P â�¦ hinweist. Von einem
symptomfreien Intervall nach dem Unfall ist nicht auszugehen, sondern vielmehr
von einer sich stetig verschlimmernden Entwicklung, die ihren ersten HÃ¶hepunkt
im Sommer 1987 erreichte und dann auch zu den stationÃ¤ren Aufenthalten
fÃ¼hrte.

Dem zweiten Unfall vom 14.04.1987 misst der Senat â�� entsprechend den
AusfÃ¼hrungen des SG â�� keine wesentliche ursÃ¤chliche Bedeutung fÃ¼r den
Gesundheitsschaden des KlÃ¤gers bei. Er stellt lediglich einen unwesentlichen
Bagatellunfall dar, der ohne Bewusstlosigkeit, stationÃ¤re Behandlung oder
nachweisbaren Schockzustand abgelaufen ist.

Weitere unfallunabhÃ¤ngige Faktoren fÃ¼r die Entwicklung der beim KlÃ¤ger
vorhandenen GesundheitsstÃ¶rung, wie sie insbesondere von Dr.V â�¦ aufgefÃ¼hrt
werden, hÃ¤lt der Senat ebenfalls nicht fÃ¼r wesentlich. Zu Recht weist Dr.P â�¦
darauf hin, dass die familiÃ¤re Entwicklung, der der KlÃ¤ger ausgesetzt war, in
Gastarbeiterfamilien in der Regel nicht zu psychischen StÃ¶rungen fÃ¼hrt. Auch
kann die mÃ¶gliche Fixierung der Eltern und auch ein gewisses Fehlverhalten â��
verstÃ¤ndlich im ihnen fremden Kultur- und Sprachraum â�� nicht wesentliche
Ursache fÃ¼r das Krankheitsbild des KlÃ¤gers sein, insbesondere nachdem ein
derart schweres Zustandsbild Ã¼ber einen langen Zeitraum nicht allein durch
psychogene Faktoren aufrecht erhalten wird â�� worauf Dr.P â�¦ hinweist.

Das Gutachten des Prof. Dr.S â�¦ vom 25.02.1992 ist- in keiner Weise
Ã¼berzeugend. Er misst nur dem Unfall vom 14.04.1987 die wesentliche Ursache
fÃ¼r das auch von ihm bestÃ¤tigte autistisch regressive Syndrom zu, mit der
unzureichenden BegrÃ¼ndung, diese Traumatisierung sei bewusst erlebt worden.
Auch setzt er sich nicht mit dem am pathologischen EEG nachweisbaren
anhaltenden hirnorganischen VerÃ¤nderungen auseinander, die durch den zweiten
Unfall nicht verursacht worden sein kÃ¶nnen. Auch die Gutachten des Dr.K â�¦ vom
23.09.1994 und 08.07.2000 konnten â�� da er kein Kinderpsychiater ist â�� zur
Entscheidungsfindung nicht beitragen.

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass aus kinder- und
jugendpsychiatrischer Sicht â�� wie Prof. Dr.W â�¦ nachvollziehbar vortrÃ¤gt â��
sich hinreichend Hinweise ergeben, dass in unmittelbarer Folge nach dem SchÃ¤del-
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Hirn-Trauma ein hirnorganisches Psychosyndrom bestand und sich nachfolgend
Symptome einer posttraumatischen BelastungsstÃ¶rung ausbildeten. Eine derartige
StÃ¶rung nimmt, wie beim KlÃ¤ger, bei manchen Personen Ã¼ber viele Jahre einen
chronische Verlauf und geht dann in eine dauernde PersÃ¶nlichkeitsÃ¤nderung
Ã¼ber. Durch den Unfall vom 14.07.1986 ist der KlÃ¤ger in einen Zustand
unlÃ¶sbarer Schwierigkeiten geraten, eine Ã�berforderung hat sich aus der
Wechselwirkung primÃ¤r hirnfunktionell begrÃ¼ndeter Defezite mit psychosozialen
Anforderungen, wie zB Schulleistungsanforderungen, sprachlicher und sozialer
VerstÃ¤ndigung ergeben.

Bei AbwÃ¤gen der bekannt gewordenen UmstÃ¤nde der Situation des KlÃ¤gers
nach dem Unfall vom 14.07.1986 und dem Verlauf der Erkrankung kommt der Senat
zu der Ã�berzeugung, dass die wesentliche Bedingung fÃ¼r die eingetretene
KonversionsstÃ¶rung mit dissoziativen Stupor der Unfall vom 14.07.1986 ist und
somit der ursÃ¤chliche Zusammenhang zwischen dem Unfallereignis und dem
Gesundheitsschaden wahrscheinlich ist.

Der Senat hat auch keine Bedenken, der Auffassung der gehÃ¶rten
SachverstÃ¤ndigen Prof.Dr.W â�¦ und Dr.W â�¦ und des SG bezÃ¼glich der
EinschÃ¤tzung der MdE â�� der in der gesetzlichen Unfallversicherung verwendete
Begriff "MdE" gilt auch fÃ¼r jugendliche Versicherte (Bereiter-Hahn aaO Anm 11 zu 
Â§ 56 SGB VII) â�� zu folgen.

Die Berufung des Beklagten war daher zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung stÃ¼tzt sich auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision liegen nicht vor.

Erstellt am: 05.11.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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